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RECHTSVERORDNUNG
über die Festsetzung des „Grabungsschutzgebiet

Steinbruch Bocksberg“ in der Gemarkung MüUenbach, 
Flur 12; Parzeflen 97, 98, 99,100 (partim), 

Landkreis Ahrweiler
Aufgrund des § 22 Abs. 1 und Abs. 2 S. 1, § 8 Abs. 4, § 24 
Abs. 3 und Abs. 2 Nr. 3 Denkmalschutz- und -pflege
gesetz Rheinland-Pfalz (DSchPflG) vom 23.03.1978 
(GVBl. S. 159 ff), zuletzt geändert durch das Landes
naturschutzgesetz vom 28.09.05 (GVBl. 2005, S. 387), 
erlässt die Kreisverwaltung Ahrweiler als Untere Denk
malschutzbehörde auf Antrag der Denkmalfachbehörde 
- Ländesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz, Refe
rat Erdgeschichtliche Denkmalpflege - vom 26.04.2002, 
folgende Rechtsverordnung:

§1
Das in § 2 dieser Verordmmg bezeichnete Gebiet in der 
Gemarlning Müllenbach wird zum Grabungsschutzge
biet erklärt.

§2
Das Grabungsschutzgebiet erstreckt sich in der Gemar
kung MüUenbach, Flur 12, auf die ParzeUen 97, 98, 99, 
100 (partim) und ist in dem beigefügten Auszug aus der 
Flurkarte gekennzeichnet; dieser Auszug aus der Flur
karte ist Bestandteil dieser Rechtsverordnung.

§3
(1) Bei dem mit dieser Rechtsverordnung unter Schutz 

gesteUten Aufschluss am Bocksberg 500 m östlich von 
MüUenbach in der alten Südschleife des Nür
burgrings handelt es sich um einen ehemaUgen Stein
bruch. Hier wurde ein 42 MiUionen Jahre alter Basalt 
(OUgoandesit) abgebaut, der Säulenbildung zeigt-. 
Viele Häuser der Gemeinde MüUenbach sind aus 
diesem Gestein erbaut. Er zeigt als Besonderheit 
angeschmolzene GneisschoUen aus dem tieferen 
Untergrund.

(2) Der Schutzzweck besteht in der Erhaltung und 
Sicherung der FundsteUe, die ein aus wissenschaft
lichen Gründen, für Forschung und Lehre und zur 
Förderung des geschichtlichen Bewusstseins wichti
ger Aufschluss ist. Um auch in Zukunft vergleichen
de wissenschaftliche Untersuchungen gewährleisten 
zu können, ist die Erhaltung dieses Aufschlusses 
durch Unterschutzstellung in Form eines Grabungs
schutzgebietes dringenji notwendig.
. §4

Gemäß § 22 Abs. 3 DSchPflG bedarf der Genehmigung 
der Kreisverwaltung Ahrweiler als Untere Denkmal
schutzbehörde, wer in * dem Grabungsschutzgebiet 
(§ 2 der Verordnung) Vorhaben und Maßnahmen, ins
besondere Abgrabungsarbeiten, Ausgrabungen, Bohrun
gen und sonstige Erdarbeiten sowie das Errichten bau
licher Anlagen durchführen will, die verborgene Kultur
denkmäler gefährden oder beeinträchtigen können.
Der Antrag auf Erteilimg einer Genehmigung ist schrift
lich bei der Kreisverw^tung Ahrweiler, Untere Denk
malschutzbehörde, Wilhelmstr. 24 - 30, 53474 Bad 
Neuenahr-Ahrweiler, zu stellen. Die Entscheidung ergeht 
im Benehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege.

§5
(1) Die Genehmimng (§ 4 dieser Verordnung) wird 

erteilt, soweit beabsiditi^e Vorhaben und Maßnah
men dem Schutzzweck dieser Verordnung nicht ent
gegenstehen.
Die Genehmigung nach § 22 Abs. 3 DSchPflG kann 
xmter Auflagen und Bedingungen befristet und unter 
Vorbehalt des Widerrufs erteilt werden.

(2) Durch die Genehmi^ng werden nach anderen 
Vorschriften erforderliche Zustimmungen, Genehmi
gungen imd Erlaubnisse nicht ersetzt.

(3) Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb 
eines Jahres nach ihrer Zustellung mit der Aus
führung der Maßnahmen oder Handlungen begonnen 
worden ist. Die Frist kann auf schriftlichen Antrag 
einmal um ein Jahr verlängert werden; die Verlänge
rung kann mit neuen Bedingungen und Auflagen 
verbunden werden.

(4) Vorhaben, die vom Landesamt für Denkmalpflege, 
Erdgeschichtliche Denkmalpflege, durchgeführt oder 
geleitet werden, gelten als genehmigt.

(5) Das Brechen von Steinen und die Waldnutzung durch 
die Gnindstückseigentümer gelten im bisher aus
geübten Umfang und mit den bisher dazu verwende
ten Techniken ebenfalls als genehmig, soweit dies an 
unauffälligen Stellen geschieht und damit das bis
herige Gesteinsbild erhalten bleibt.

§6
Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Bestimmungen 
dieser Verordnung verstößt, handelt ordnungswidrig. Die 
Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 33 Abs. 2 DSchPflG 
mit einer Geldbuße bis zu 125.000,00 €, im Fälle des § 33 
Abs. 1 Nr. 3 DSchPflG mit einer Geldbuße bis zu eine 
Million € geahndet werden. Gegenstände, auf die sich ei
ne Ordnungswidrigkeit bezieht, oder die zur Vorberei
tung oder Begehung einer Ordnungswidrigkeit verwen
det worden sind, können eingezogen werden (§33 DSch
PflG).

. §7
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekannt
machung in Kraft.
Bad Neuenahr-Ahrweiler, 03.08.06

Kreisverwaltung Ahrweiler
- Untere Denkmalschutzbehörde - 

Dr. Jürgen Pföhler 
Landrat


